
Selbstständig oder nur
zum Schein?

Selbstständig oder doch wei-
sungsgebunden? Nicht immer
ist diese Frage in einem Ver-
tragsverhältnis zwischen Auf-
traggeber und Auftragnehmer
ganz einfach zu beantworten.
Der Unterschied ist aber ent-

scheidend: Denn wer in
Deutschland formal als selbst-
ständig auftritt, tatsächlich aber
wie ein abhängig Beschäftigter
arbeitet, gilt als scheinselbststän-
dig - und steht dadurch meist
rechtswidrig ohne Sozialversi-
cherung da. Beiden Parteien
kann das auf die Füße fallen.
Seit kurzem bietet die Deut-

sche Rentenversicherung (DRV)
darum den „Selbstcheck Er-
werbsstatus“ an, der bei der Ein-
ordnung des Vertragsverhältnis-
ses helfen kann - allerdings nur
zur ersten Orientierung.
Den Selbstcheck kann man

online auf derWebseite derDRV
finden. Nach Eingabe einiger
anonymer Daten erhalten Auf-

tragnehmer wie Auftraggeber
eine unverbindliche Einschät-
zung darüber, welcher Erwerbs-
status vorliegt. Persönliche
Datenwerden dazu nicht erfasst.
Der DRV zufolge werden die

eingegebenen Daten anhand der
von der Rechtsprechung entwi-
ckelten Abgrenzungskriterien
analysiert. Eine verbindliche
Statusfeststellung durch die
Deutsche Rentenversicherung
ersetze das Onlinetool jedoch
ausdrücklich nicht.
Für ein offizielles Statusfest-

stellungsverfahren müssten Be-
schäftigte wie Auftraggeber im-
mer die vertraglichen Regelun-
gen sowie deren tatsächliche
Umsetzung offenlegen, so die
DRV.
Als selbstständig gilt, wer:

● Ein unternehmerisches Risiko
selbst trägt und seine Arbeit
weitgehend frei gestalten
kann.

● Einkommen und Erfolg soll-

ten zudem vom eigenen Ein-
satz, nicht von denWeisungen
des Arbeitgebers abhängen.
Für eine Scheinselbstständig-

keit spricht etwa, wenn:
● Auftragnehmer, die uneinge-
schränkte Verpflichtung ha-
ben, allenWeisungen des Auf-
traggebers Folge zu leisten und
sich an bestimmte Arbeitszei-
ten halten müssen.

● Häufig sind Scheinselbststän-
dige der DRV zufolge zudem
dazu verpflichtet, regelmäßig
und in kurzen Abständen de-
taillierte Berichte zur geleiste-
ten Arbeit vorzulegen.

● Auch arbeiten diese oft mit
vorgeschriebener Hard- und
Software in den Räumen des
Auftraggebersoder anvondie-
sem vorgegebenen Orten.
Auf ihrer Webseite bietet die

Deutsche Rentenversicherung
weitere InformationenzumThe-
ma Selbstständigkeit und abhän-
gige Beschäftigung an. (dpa)

Arbeitsverhältnisse im Fokus: Die Unterscheidung zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Be-
schäftigung ist entscheidend für rechtliche und finanzielle Sicherheit. FOTO: OLIVER BERG

Krypto-Gewinne
gemacht? Was Sie jetzt
versteuern müssen

Egal ob Bitcoin, Tether oder Et-
hereum: Wer privat mit Krypto-
währungen handelt und dabei
Gewinne einfährt, muss diese
unter Umständen versteuern.
Die Frage ist nur: inwelchen Fäl-
len? Die Vereinigte Lohnsteuer-
hilfe (VLH) klärt auf.
Kauf undVerkauf vonKrypto-

währungen gelten in Deutsch-
land als privates Veräußerungs-
geschäft. Solche bleiben steuer-
frei, sofern zwischen Anschaf-
fung und Veräußerung mehr als
ein Jahr vergeht. Wer innerhalb
dieser Frist verkauft, profitiert
immerhin noch von einer Frei-
grenze.

Veräußerungs-Freigrenze von
1.000 Euro pro Jahr -
insgesamt
MachendieGewinne aller priva-
ten Veräußerungsgeschäfte - al-
so zum Beispiel auch aus dem
Verkauf von Edelmetallen,
Schmuck oder nicht selbst ge-
nutzten Immobilien - weniger
als 1.000 Euro pro Jahr aus, wer-
den diese ebenfalls von der
Steuer verschont.
Verluste aus privaten Veräu-

ßerungsgeschäften aus ein und
demselben Jahr dürfen mit ent-

sprechenden Gewinnen ver-
rechnet werden. Aber Achtung:
Liegt derGewinn auchnur einen
Euro über dieser Freigrenze,
muss er komplett versteuertwer-
den - nicht nur der darüberlie-
gende Anteil, teilt die VLHmit.

Dokumentation mit Daten,
Kursen, Haltedauer und
Kosten
Ganz wichtig: Wer mit Krypto-
währungen handelt, muss die
Geschäfte penibel und nachvoll-
ziehbar als Nachweis fürs Fi-
nanzamt dokumentieren. Dazu
sind der VLH zufolge unbedingt
folgende Daten zu notieren:
● Die Daten für den An- und
Verkauf samt dem jeweiligen
Kurs

● Die Haltedauer, Anzahl und
Bezeichnung der Kryptowerte

● Die Kosten für die Anschaf-
fung und Erlöse aus dem Ver-
kauf
Finanzämter können darüber

hinaus weitere Angaben verlan-
gen. Sie tun das laut VLH vor al-
lemdann,wennKryptowerte in-
nerhalb einer Wallet umge-
schichtet werden oder deren
Handel über eine ausländische
Plattform erfolgt. (dpa)

APOTHEKEN

EDEMISSEN Löns-Apotheke Tel.
(05176) 1300, Hermann-
Löns-Str. 1: Sa. 9-9 Uhr
GROSS BÜLTEN Mickefett-Apo-
theke Tel. (05172) 13055, Zu-
ckerweg 1: So. 9-9 Uhr
HOHENHAMELN St. Laurentius-
Apotheke Tel. (05128) 5731,
Clauener Str. 1: Sa. 9-9 Uhr

ZAHNÄRZTE

PEINE Zahnärztlicher Notdienst
Tel. (05176) 923399: Sa.,
So.

SEHNDE Zahnärztlicher Not-
dienst Tel. (05138) 2560: Sa.,
So.

ÄRZTE

PEINE Allgemeiner Bereit-
schaftsdienst telefonische Er-
reichbarkeit bis zum Folgetag
7 Uhr, Tel. 116117: Sa., So.
8 Uhr

KINDERÄRZTE

BRAUNSCHWEIG Kinderärztli-
cher Bereitschaftsdienst im Kli-
nikum Tel. 116117, Salzdah-
lumer Str. 90: Sa., So. 10-
20 Uhr

TIERÄRZTE

VECHELDE Dr. Anja Jansen Tel.
(05302) 805088, Peiner
Str. 30: Sa., So.

+ NOTDIENSTE AM WOCHENENDE +

Alle Angaben ohne Gewähr.

Inh.: Susanne Webersinn

auf Telgte

Hannoversche Heerstr. 53
Tel. (05171) 21100

365 Tage immer für Sie da ...

Mo - Sa 8.00 - 20.00 UhrMo - Sa 8.00 - 20.00 Uhr
So 10.00 -So 10.00 - 1818 .00 Uhr.00 Uhr
Lieferdienst von Montag - Freitag

Mo., 18. Mai | 15:00 - 19:00 Uhr

Forum
Winkel 30, Peine

Mi., 20. Mai | 15:30 - 19:30 Uhr

Sportheim
Schmiedeweg 12, Sievershausen

Do., 21. Mai | 16:30 - 20:00 Uhr

Turnhalle
Burgstraße 5, Ölsburg
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